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Sehr geehrte Damen und Herren,
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fsLrch^rT4“
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fl2SBimS?hGUmit den^hffteU/ge.n d.es § 6 BlmSchG ergeht die Genehmigung gemäß 
9 2 BImSchG mit den nachfolgend aufgeführten Nebenbestimmungen;
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Allgemeine Nebenbestimmungen
Gemäß 5'18 Abs 1 Nr 1 BImSchG erlischt die Genehmigung, wenn die Anlage nicht in- 
nerhalb ^on drei Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides in Betrieb genommen wird. 
Baubeginn und Inbetriebnahme der Anlage sind uns daher jeweils umgehend schriftlich an

zuzeigen.

. Der Baubeginn der Windkraftanlagen ist folgenden Stellen mitzuteilen.

Kreisverwaltung Cochem-Zell, Immissionsschutzbehörde, Postfach 1320, 56803 Cochem

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord -Regionalstelle Gewerbeaufsicht-, 
Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz

Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Referat Luftverkehr, Gebäude 890,
55483 Hahn-Flughafen

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, Referat 10214, 
Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz

Die Mitteilungen müssen jeweils eine Woche vor Baubeginn bei diesen Stellen vorliegen.

Ein Wechsel des Betreibers bzw. ein Verkauf der Windkraftanlage ist der Kreisverwaltung 
Cochem-Zell anzuzeigen.

Die über das Fernüberwachungssystem aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind ein 
Jahr aufzubewahren und auf Verlangen der Kreisverwaltung vorzulegen. Die aufgezeichne­
ten Daten müssen einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden konne^ Es 
mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Leistung und Drehzahl er­

fasst werden.
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Immissions- und arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Lärm:

1. ^nrfnnd1"or1 nrn'[h*kraftan'a9e WKA 187 Typ Vestas V-90 darf zur Nachtzeit zwischen 
^00 und 06.00 Uhr gemäß der Schallimmissionsprognose vom 30.06.2009 nur in schall- 
reduzierter Betriebsweise (Mode 2) mit einem maximal durchschnittlichen Schallleistungs­
pegel von 100,20 dB(A) auf Grundlage der Vermessungsberichte

a. ) Fa. Kötter vom 24.01.2007, Prüfberichtsnummer: 29093-2.001
b. ) Fa. Windtest vom 12.10.2006. Prüfberichtsnummer: WT 5313/06
c. ) Fa. Windtest vom 12.04.2005. Prüfberichtsnummer: WT 4145/05

zuzüglich eines zulässigen Toleranzbereichs für die Serienstreuung und die Unsicherheit 
der Vermessung betrieben werden.

D|e Umschaltung in schallreduzierter Betriebsweise zur Nachtzeit muss durch automati­
sche Schaltung (z. B. mittels Zeitschaltuhr) erfolgen. Die Schaltung ist gegen unbefugte

ZU, scl™tze+n (z- B; durch Passwort). Bei Ausfall oder Störung der automatischen 
Schaltung ist automatisch ein Alarm an die Fernüberwachung zu geben.

Die beantragte Windkraftanlage WKA 187 vom Typ Vestas V-90 darf keine Ton- und Im- 
pulshaltigkeit gemäß TA Lärm 98 aufweisen.

3^Die a^gezei£iineten Wind- und Anlagendaten sind 1 Jahr aufzubewahren und auf Verlangen 
7,Tpnpn nr' ünf Gen®hm|gungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz vor 
krtnnpn p 16 aufgezeich^et®n Daten müssen einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden 
und^rehzaN erfä^stwerden6113 ParameterWindrichtung, Leistung

Schattenwurf:

2.

4. pinob I t[a9Je WJndkraftanlage vom Typ Vestas V- 90 mit der Nabenhöhe von 105 m und 
trpihT R°tord^rchaiesser von 90 m ist mittels Schattenwurfabschalteinrichtung so zu be­
treiben, dass der Grenzwert der Beschattungsdauer von 30 Minuten pro Tag und die ast-

max'mal T°g|,che Beschattungsdauer (worst case) von 30 Stunden bzw die
von \2 auf ei na ndp r f ^91 s ^e maximale Beschattungsdauer (real) von 8 Stunden innerhalb 
von 12 aufeinanderfolgenden Monaten an folgenden Immissionsorten bei Addition der Zei­
ten aller schattenwerfenden Windkraftanlagen (Gesamtbelastung) nicht überschritten wird;

IPA
IPB

Waldhof
Siedlung am Meilenstein

Illerich
Illerich

t Ird T e'nem lmmissionsort der Grenzwert der Beschattungsdauer von 30 Minuten pro 
JSshf"?6 asfrono'Tllsch maximal mögliche Beschattungsdauer von 30 Stunden bzw. die 

hfChHCrfeHmeLe^r0 u9'SChe maximale Beschattungsdauer von 8 Stunden pro Jahr er- 
SchattenwurfJentst^henan^raS*e Windkraftanla9e an dam 'mrhissionsort kein weiterer

An dem Immissionsort

IP B Siedlung am Meilenstein Illerich
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darf kein weiterer Beitrag zum Schattenwurf mehr durch die beantragte Windkraftanlage 
entstehen, weil durch die Vorbelastung bereits die zumutbare Beschattungsdauer ausge­
schöpft wurde.

Bei Einsatz einer Abschaltautomatik, die keine meteorologischen Parameter berücksich­
tigt ist die Beschattungsdauer auf die astronomisch mögliche Beschattungsdauer von 30 
Stunden innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden Monaten zu begrenzen. Wird eine Ab- 
schaltautomatik eingesetzt, die meteorologische Parameter berücksichtigt (z. B. Intensität 
des Sonnenlichts), ist die Beschattungsdauer auf die tatsächliche Beschattungsdauer von 
8 Stunden innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten zu begrenzen.

5 An den 'Immissionspunkten sind alle für die Programmierung der Abschaltemnchtungen er­
forderlichen Parameter exakt zu ermitteln. Bei der Programmierung der Abschalteinnchtun- 
gen der hinzukommenden Windkraftanlagen muss die Vorbelastung durch bestehende 
Windkraftanlagen berücksichtigt werden.

6 Die ermittelnden Daten zu Sonnenscheindauer, Abschalt-, und Beschattungszeitraumen
müssen von der Abschalteinheit für jeden Immissionsaufpunkt registriert werden. Ebenfalls 
sind technische Störungen des Schattenwurfmoduls zu registrieren. Die registrierten Daten 
sind 3 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz, in Klarschrift vorzulegen.

7 Lichtreflexionen durch die Rotoroberfläche sind zu vermeiden. Für die Rotoroberfläche sollen 
mittelreflektierende Farben und matte Glanzgrade verwendet werden.

Arbeitsschutz

8 Betriebseinrichtungen, die regelmäßig gewartet werden, müssen gut zugänglich sein. Hier­
zu sind ausreichend bemessene Steigleitern, Ruhebühnen, Arbeitsbühnen und dergleichen 
vorzusehen, die mit Geländern bzw. Hand-, Zwischen- und Fußleisten ausgestattet sein
müssen.

9 Arbeitsmittel sind mit Schutzeinrichtungen auszustatten, die den unbeabsichtigten Zugang 
zum Gefahrenbereich von beweglichen Teilen verhindern oder die die beweglichen Teile 
vor dem Erreichen des Gefahrenbereiches stillsetzen. Die Schutzeinrichtungen

• müssen stabil gebaut sein
• dürfen keine zusätzlichen Gefährdungen verursachen
. dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden können
. müssen ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich haben
• dürfen die Beobachtung des Arbeitszyklus nicht mehr als notwendig einschränken
. müssen die für den Einbau oder Austausch von Teilen sowie für die Wartungsarbeiten 

erforderlichen Eingriffe möglichst ohne Demontage der Schutzeinrichtungen zulassen, 
wobei der Zugang auf den für die Arbeit notwendigen Bereich beschrankt sein muss

10. Die Befehlseinrichtungen müssen so angeordnet und beschaffen sein oder gesichert wer­
den können, dass ein unbeabsichtigtes Betätigen verhindert ist.
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11' richtonTin Ga™ ab*hlliche Betäti3unS der hierf^ ™rgesehenen Befehlsein'
ncniung in bang gesetzt werden können. Dies gilt auch

* gr das Wiederingangsetzen nach einem Stillstand, ungeachtet der Ursache für diesen

srhwfn^n^H9 enner ^esentlichen Änderung des Betriebszustands (z. B. der Ge­
schwindigkeit des Drucks usw.) sofern dieses Wiederingangsetzen oder diese Änderuno 
für die Beschäftigten nicht völlig gefahrlos erfolgen kann Änderung

H2

■ h Ein!tellun9s- und Wartungsarbeiten am Arbeitsmittel müssen die Be-
Zu9ac? f allen fÜr die Durchführung dieser Arbeiten notwendigen 

Stellen haben. An diesen Stellen muss ein gefahrloser Aufenthalt möglich sein.

13’ RoH^lT9?' U£d RekParatUrarbeiten muss eine Sprechverbindung zwischen Gondel und 
Bodenstelle funktionsbereit sein. Des Weiteren müssen Einrichtungen vorhanden sein mit
Ankfnp'T ^efHhrehfal1 flllfspersonen herbeigerufen werden können. Jede Begehung der 
Anlage sollte durch mindestens zwei Personen erfolgen.

14. Die Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen ist nur zulässig wenn aufgrund der
SsT ln diesamFaf ^ ^ Ei"rich,u"9e" (*• B. Umwehrungen) nfcKg
hoitl 1 ,d esem Fal1 sind ausreichend viele und geeignete Anschlagpunkte für das Sicher-

15- “ Abstu,zes von personen durch *

-le. Die Rettung von Beschäftigten ist sicherzustellen. Hierzu sind entsprechende Abseilvorrich­
tungen mkl. erforderlichem Zubehör in der Windkraftanlage vorzuhalten.

17' haJoTvieil AeNrimifi idreMer BhetriebssJc;herheitsverordnung sind Maschinen gemäß An- 
pSI Ahnlh -f 5 Maschinennchtlime. Sie dürfen erst betrieben werden, nachdem
fr^LAb h hh efrUfün^dUrCh e'ne zugeiassene Überwachungsstelle nach § 14 Abs 1 Be- 
tnebss'cherheitsverorcjnung durchgeführt wurde und in der Prüfbescheinigung sicherheits­
technische Bedenken gegen den Betrieb nicht erhoben werden.

18. Überwachungsbedürftige Anlagen (hier; Aufzug-ZBefahranlage) und ihre Anlagenteile sind in
Betriebs^durch f^np kehren?,ihre" ^nuhgsgenJen Zustand hinsScMes
Betriebs durch eine zugelassene Uberwachungsstelle zu prüfen.

SnLB?nhlbf di? Prü5risten der Gesamtanlage und der Anlagenteile auf der Grundlage 
einer sicherheitstechnßchen Bewertung zu ermitteln. Bei der Festlegung der Prüffristen dür- 
fen die Hochstfnsten nicht überschritten werden. rrurrnsten dur-

^elle^rstmktü^nnr! r* ^ Überprüfun9 durch eine zugelassene Überwachungs- 
ten^innei+ialtfvnn Ger]ehmi9unpsdirek^on Nord. Regionalstelle Gewerbeaufsicht Kob- 
Daten mteSen ^ ,nbetriebnahme unter Beifügung anlagenspezifischer

19. Nach Errichtung der Anlage ist vom Hersteller eine Konformitätserklärunq gemäß Maschi 
st'famre Rmi dpTp9?'37 EhWG>fÜr die Windkraftaniage als Ganzes a"llen Dtese 

Einsichtrhme aitabeSSn Betriete^sdhreibung in der Windkraftanlage zur
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Hinweise

Der Bauherr hat aufgrund der Baustellenverordnung vom 10.06.1998 (BGBl. I S. 1283) eine 
Vorankündigung zu erstatten, für Baustellen, bei denen

• die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Tage beträgt und auf denen mehr 
als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden, oder

• der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet.

Sie ist an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Koblenz, zu übermitteln.

Die Vorankündigung muss nachstehende Angaben enthalten;

• Ort der Baustelle
• Name und Anschrift des Bauherrn
• Art des Bauvorhabens
. Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten
• Name und Anschrift des Koordinators
• voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten
• voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle
• Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf der 

Baustelle tätig werden

Er hat weiterhin einen geeigneten Koordinator zu bestellen, wenn auf der Baustelle Be­
schäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden.

Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und

• eine Vorankündigung zu übermitteln ist, oder
• besonders gefährlichen Arbeiten ausgeführt werden,

ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen und anzuwenden.

Besonders gefährliche Arbeiten sind u. a.:

• Arbeiten in Gruben oder Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder
• Arbeiten mit einer Absturzhöhe von mehr als 7 m
. Arbeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungsgefahrdenden, sehr 

giftigen, explosionsgefährlichen und hochentzündlichen Stoffen (z. B. Altlasten­
sanierung) _ . .,

• Arbeiten mit einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen 
. Auf- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 101 Eigengewicht
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III. Baurechtliche Nebenbestimmungen

1. Vor Baubeginn sind folgende Baulasten einzutragen:

Vereinigungsbaulast:
Flur 13, Flurst. 4/3 und 3/2

2. Abweichungsbeschluss;
hT d!n Absta"dsflächenvorschriften des § 8 LBauO wird erteilt, sodass 

reduzierte Abstandsflachen von 0,25 x H eingehalten werden müssen.

3' 2!.!SUtachte™ cn?? Maschinenkonstruktion der Windenergieanlage Vestas V90-2.0 
arhlifrhpTiT II 50 HzhV0m 02^7-20^ sowie die dazugehörigen Typenprüfungen und Gut-
nan*! fl Stellua9nahmen s,nd Gegenstand der Genehmigung. Die darin jeweils enthalte­
nen Auflagen sind einzuhalten.

4‘ ?;fLBHioaAfflChtSbeh?de 'St ein lnbetriebnahmeprotokoll mit einer Bestätigung vorzulegen, 
füllt cinH Au^gen den gutachtlichen Stellungnahmen der genehmigten Typenprüfung er­
füllt sind und dass die installierten Anlagen mit der begutachteten und der der genehmigten
gung)nPrUfUn9 ZUgrunde l,e9enden Windkraftanlage identisch ist (Konformitätsbescheini-

5. Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesent-
ZH A"dfutngen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand
zu erhalten. Ein Verlust seiner natürlichen Fruchtbarkeit ist zu vermeiden.

8. Vor Gründungsbeginn sind die Baugrundeigenschaften am geplanten Standort des Bau­
vorhabens durch einen anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau gemäß der 
Landesverordnung SEGBauVO vom 17.09.2002 zu ermitteln und durch Vorlage eines
Baugrundgutachtens und der Bescheinigung über den Baugrund sowie die Gründung 
zu bestätigen. a

7. evor sich Eis in einer Starke auf den Rotorblättern bildet, bei dessen Abwurf es zu einer 
Gefährdung von Personen kommen kann, sind die WEA stillzusetzen. Um dies sicherzustel­
len, ist die WEA mit einer technischen Einrichtung auszurüsten, durch die entweder die WEA 
tLfstlllgesetzt wird (Eisdetektor) oder durch die der Eisansatz verhindert wird (Ro- 
torblattheizung). Die Funktionssicherheit des installierten Systems ist nachzuweisen durch 
die gutachterliche Stellungnahme eines Sachverständigen Fußnote 2 zur Anlage 2 7/10 der 
Liste der technischen Baubestimmungen nach § 3 Abs. 3 Landesbauordnung Rheinland- 

a z (LBauO). Bis zur Vorlage des geforderten Nachweises ist der Betrieb der Windkraftan­
lage einzustellen, wenn die Außentemperatur + 3 grad Celsius erreicht. Die Temperatur ist 
an windgeschützter Stelle in Nabenhöhe zu ermitteln.

Mit Vere|sung der Rotorb^tter ist insbesondere zu rechnen bei Eisregen. Glatteis. Rauhreif. 
Nebelfrost und Schneeregen in der direkten Umgebung der WEA. Außerdem ist sicherzu- ’ 
stellen, dass von dem stillstehenden Rotor der Anlagen über Fahrwegen keine Gefahr für 
Fußgänger ausgeht. Dieses hat entweder durch eine automatische Stellung des Rotors bei 
Abschaltung parallel zum Weg oder durch Sperrung des Weges für Fußgänger zu erfolgen-
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Die Anlagen dürfen erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn durch eine Sichtkontrol­
le sichergestellt ist, dass die Flächen der Rotorblätter frei von derartigen Anhaftungen sind.

8. Außerdem sind im Gefahrenbereich "Eiswurf Warnschilder aufzustellen, die Fußgänger und 
sonstige Verkehrsteilnehmer gut sichtbar auf die Gefahr aufmerksam machen.

9. Die WEA müssen mit einem Sicherheitssystem versehen sein, dass jederzeit einen sicheren 
Zustand der Anlage gewährleistet. Das Sicherheitssystem muss in der Lage sein,

- die Drehzahl des Rotors innerhalb des zulässigen Drehzahlbereichs zu halten,
- bei Lastabwurf, Kurzschluss, Netzausfall oder bei Betriebsstörungen die Anlage in ei­

nem ungefährlichen Zustand zu halten und
bei normalem Betrieb den Rotor in Ruhestellung (Parkstellung) zu bringen.

Das Sicherheitssystem muss darüber hinaus
- redundant ausgelegt sein und
- mit einem Erschütterungsfühler gekoppelt sein.

10 Es sind mindestens zwei voneinander unabhängige, automatisch ohne zeitliche Verzö- 
gerung einsetzende Bremssysteme erforderlich. Jedes Bremssystem muss in der Lage sein, 
den Rotor auf eine unkritische Drehzahl abzubremsen.

11. In Zeitabständen von höchstens zwei Jahren sind die WEA folgender regelmäßigen Prüfung 

zu unterziehen:

- Die Sicherheitseinrichtungen und die übertragungstechnischen Teile auf Funktions 
tüchtigkeit bei Betrieb und Stillstand unter Berücksichtigung der gegenseitigen Beem 
flussung,

- Der Betreiber hat diese Prüfungen auf seine Kosten durch den Hersteller oder einen fach 
kundigen Wartungsdienst durchführen zu lassen.

13. Die Rotorblätter sind jährlich einer visuellen Kontrolle durch einen Sachkundigen des Her­
stellers bzw. Betreibers zu unterziehen. Mindest zweijährlich ist die Vorspannung der 
Schrauben des Blattanschlusses zu kontrollieren. Die Kontrollen und deren Umfang sind im 
Wartungshandbuch der Anlage zu dokumentieren. Eventuell auftretende Schaden, welche 
über geringfügige Beschädigungen hinausgehen, sind dem Sachverständigen mitzuteilen.

14 Alle 4 Jahre hat sich ein anerkannter Sachverständiger vom ordnungsgemäßen Zustand der 
Rotorblätter zu überzeugen. Nach 12 Jahren verkürzt sich dieser Zeitraum auf 2 Jahre Bei 
dieser Prüfung sind mindestens eine visuelle Kontrolle der Blattoberfläche sowie eine Über­
prüfung des Flanschbereiches und eine stichprobenartige Prüfung der Vorspannung der Be­
festigungsschrauben durchzuführen. Gegebenenfalls ist das Auftreten von Rissen und ande­
ren Beschädigungen oder Veränderungen der GFK-Struktur zu beurteilen und Reparatur­
maßnahmen festzulegen.

15. Jede WEA muss eine Vorrichtung zur Arretierung der beweglichen Teile haben, damit Uber- 
Prüfungen sowie Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gefahrlos durchgeführt werden
können.

16. Nach Einstellung des Betriebes der WEA sind diese und die Trafostationen abzubrechen
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und zu entsorgen.

17‘ är,hlCherStellUno- d*es®r RückbauverPflichtung ist bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell vor
Baubeginn eine Sicherheitsleistung in Höhe von vor

120.000,-Euro
eirTselbstsfhuldnerischen Bankbürgschaft einer deutschen Großbank oder öffent- 

hchen Sgarkasso zu h|nter|egen. |n der Bürgschaft ist sicherzustellen, dass die bürgende
nnd adfeH'Bpr9SCHaftSi)etra9 auf erstes Anfordern an die Kreisverwaltung Cochem-Zell zahlt 
770 77^dRrER7ndenRdelh-nreChi?T9’ der Aufrechnung und der Vorausklage verzichtet (§§ 
i,nd’TrIfo?tG+B ' Die Bankbur9schaft wird zuruckgegeben sobald die Anlage, Fundament 
und Trafostation ordnungsgemäß abgebrochen und entsorgt sind.

A^ionle detS Üb,ergan9s der Anlage auf einen neuen Betreiber darf dieser den Betrieb der 
.n fnho d dWI f aufnahmen’ nachdem er selbst die erforderliche Sicherheitsleistung ent­
sprechend den obenstehenden Vorgaben bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell hintertegt

hftChKeni Über9alI19 der Änla9e auf den neuen Betreiber erhält der bisherige Anlagen- 
seinpäit^rf0 d^l?1 d,n^erlagte Burgschaftsurkunde zurück, sobald der neue Betreiber die 
chem^hSÄ S'0herhei,s,eis,un3 bei der Krelsverwaltung des Landkreises Ce-

IV. Wasser- und abfalirechtliche Nebenbestimmungen
1 ’ Traf°s und andere elektrische Anlagen und Betriebsmittel, in denen sich flüssige was-

sergefahrdende Stoffe befinden, sind entsprechend Anlage 3 Nr. 3.2 VAwS zu errichten und 
zu betreiben.

2. Hydrauliksysteme und andere Anlagenteile mit Verwendung wassergefährdender Stoffe sind 
entsprechend Anlage 2 Nr. 2.5 VAwS zu errichten und zu betreiben.

3‘ "BfriebS: Und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen ist an gut sichtbarer Stelle dauerhaft anzubringen.

4. Es ist eine Betriebsanweisung mit Überwachungs-, Instandhaltungs- und Alarmplan auf­
zustellen und emzuhalten. Die Betriebsanweisung kann auch in Betriebsanweisungen nach 
anderen Rechtsvorschriften integriert werden; die wasserrechtlich bedeutsamen Teile sind 
dann deutlich zu kennzeichnen.

5. Schadensfälle und Betriebsstörungen sind unverzüglich der unteren Wasserbehörde der 
nächsten allgemeinen Ordnungsbehörde oder der Polizei zu melden, sofern ausgetretene
wassergefahrdende Stoffe in ein Gewässer, eine Abwasseranlage oder in den Boden einzu- 
onngen drohen.

6. Bei Schadensfällen und Betriebsstörungen sind die betreffenden Anlagen unverzüglich au-
anrter! w kT' S°fem e'me Gefährdun3 °der Schädigung eines Gewässers nicht auf 
andere Weise verhindert oder unterbunden werden kann.
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1 Gemäß § 15 Abs. 6 BNatSchG ist bei nicht ausgleichbaren oder ersetzbaren Beeinträchti­
gung eine Ersatzzahlung zu leisten. Soweit die Kosten einer fiktiven Kompensation nicht er­
mittelt werden können, bemisst sich nach dem Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Fors­
ten und Verbraucherschutz vom 19.03.2010, Az.; 102-88 021-05/2010-1#1 die Ersatzzah­
lung nach der Landesverordnung über die Ausgleichszahlung vom 24.01.1990 und der Ers­
ten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Ausgleichszahlung 
nach § 5 a LPfIG vom 07.05.1991 in Verbindung mit dem Weisungsschreiben des Ministeri­
ums für Umwelt vom 03.02.1992; Az. 10212-88021-4. Die Ersatzzahlung wird demnach wie

folgt festgesetzt;

V. Naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Für die 80 Höhenmeter von 20 m bis 100 m ist nach den vorgegebenen Rahmensätzen 
eine Ausgleichszahlung von insgesamt 511,29 EUR/Höhenmeter je Anlage zu Grunde
zu legen.
Für Höhenmeter über 100 m bis 150 m ist nach den vorgegebenen Rahmensätzen eine 
Ausgleichszahlung von insgesamt 1.022,58 EUR/Höhenmeter zu Grunde zu legen. Lie- 
qen die Anlagen in einem Landschaftsschutzgebiet so verdoppeln sich Betrage. Die An- 
laaen '3 und 4 befinden sich im Landschaftsschutzgebiet. Gemäß obengenanntem Wei- 
sunqsschreiben des Ministeriums für Umwelt ist jedoch lediglich 1/10 des maßgebenden 
Regelsatzes zu erheben. Die Windkraftanlage befindet sich im Landschaftsschutzgebiet. 
Demnach ergibt sich folgende Rechnung;

80 m (20 m - 100 m) x 511,29 €; 

50 m (100 m - 150 m) x 1.022,58 €

/10

Ausgleichszahlung:

40.903,20 EUR 
51.129.00 EUR 

= 92.032,20 EUR 
= 9.203,22 EUR

9.203,22 EUR

Nach S 15 Abs. 6 BNatschG ist die Ersatzzahlung vor Durchführung des Eingriffs zu leisten. 
Ein entsprechender Zahlungsnachweis ist der Kreisverwaltung, Untere Naturschutzbehorde, 
vor Baubeginn vorzulegen. Die Ersatzzahlung ist an die Lendesohertesse.^parkasse Kob­
lenz Kontonr • 72900. BLZ.: 57050120, unter Angabe der erforderliche Daten. MUFV 2109, 
Kapitel 1402, Titels 28201, Landkreis COC, Illerich sowie Datum des Bescheides zu leisten.

2 Die Beeinträchtigungen, die bis zur Höhe von 20 m entstehen, sind gesondert auszuglei- 
chen Im Fachbeitrag Naturschutz ist die Zahlung eines Ersatzgeldes angegeben. Die Hohe 
des Ersatzgeldes beträgt 5.175,08 EUR. Das Ersatzgeld ist vor Baubeginn auf das Konto, 
Kto-Nr 4606 BLZ 587 512 30 bei der Sparkasse Mittelmosel Eifel-Mosel-Hunsruck unter 
Angabe der erforderlichen Daten:. HHST 5.5.4,5.1.462900. WKA Illerich sowie Datum und 
Aktenzeichen der Genehmigung zu überweisen.

3. Die Windkraftanlage ist so zu betreiben, dass erhebliche Beeinträchtigungen ziehender Kra­
niche verhindert werden. An den Massenzugtagen des Kranichs im Frühjahr und Herbst, 
wenn während des Überflugs der Zugwelle am Standort der Windkraftanlagen eine der fol- 
oenden Wetterlagen herrscht: Niederschlag, Gegenwind und/oder Nebel, sind die Anlagen 
für die Dauer der laufenden Zugwelle abzuschalten und die Rotoren längs zur Zugrichtung
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6.

aUSf^rirChtenuF^ die Beurtei,un9' ob es sich um einen Massenzugtag handelt sind fundierte 
ormthologische Daten zu verwenden. Ebenso sind fundierte standortbezogene Wetterdaten
der Kmnicheam qtUnierfn NJfturschutzbehörde «st jährlich ein Bericht über den Massenzug 
ln w h h ^ ? ftandort- inklusive der Überdas Fernüberwachungssystem aufgezeichne­
ten Wind-und Anlagendaten, vorzulegen. y ctuiyezeicnne

4' AkmätZ?sTnTr PllS de"2Wei 3Uf die lnbetrieb"ah"'® ^ Windkraftanlage folgenden 
wSh?fePh dertFledermause In e'nem jährlichen Zeitraum vom 01.07. bis 15 09 bei
^ 4nndf WinQ9keiten T161"5 m/S 'n dem tä9|ichen Zeitraum von Sonnenuntergang bis ei- 
ne Stunde vor Sonnenaufgang stillzusetzen. Dies gilt nicht bei Temperaturen unter 9 Grad 
Ce sius. Die Stillsetzung dient dazu Kollisionen von Fledermäusen mit der Windkraftanlage 

, ®^meiden a".d zu^ Erm|ttlung der standortbezogenen Aktivität der konfliktträchtigen Fte- 
torbereich1^611 hien Großer Abendse9ler- Kleinabendsegler und Rauhautfledermaus) im Ro-

5‘ Formatmit der Sti"SeSng der Anlagen hat eine dauerhafte akustische Erfassung der 
BatcorC^rniacfTdpn Vo E^SSUHn9 der Windgeschwindigkeiten im Bereich der Gondel mittels 
7NH?ntrr ^hh d ^9abendes Bundesforschungsprojektes „Entwicklung von Methoden 
wfnrf * “ h 1 9 Und Reduktlon des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an On-Shore-
^d® eArg!ean.lag®n zu erf0|gen. Nach Auswertung der zwei auf die Inbetriebnahme fol-

NebenbeStimmun3 Nb 4 mbdifeiert (Reduzierung der Ab:

r^htunodef wSr9^ 1 ^ Waldfläche und der Waldfunktionen müssen auf das bei der Er-
trärhtim innpn^ r4kra^a,la9eDJnL-rir*^^ri^ Maß beschränkt b'e'ben (Baubedingte Beein-
rhnnnl 9 f-Eine ^e,tere Beeintrachtigung des Waldes und seiner Stabilität zur Ermöqli- 
chung eme5 störungsfreien Betriebes der Windenergieanlage (z.B. durch Rückschritt Wip- 
felkopfung oder gar Rodungsmaßnahmen) scheidet daher grundsätzlich aus. Vielmehr muss 
umgekehrt vom Anlagenbetreiber sichergestellt werden, dass betriebsbedingte Beeinträchti- 
runndll dp|S ^h f" Windenergieanlage ausgeschlossen sind. Bei der Präzise

hprnriT m"9 der Binzelstandorte s'nd außerdem forstwirtschaftliche Belange im Detail 
zu berücksichtigen und alle Planungen mir der Forstbehörde abzustimmen.

7' WaSnJfn1;^1 dff sindMaßnahmen zur Vorbeugung, Verhütung und Bekämfung von 
Waldbranden zu treffen. Die Brandgefährdung von Windenergieanlagen ist generell als oe-
fenlandnZUnChhatZenH ^/le?in9S iSt daS Gefabra"Potenzial in Waldgebiefen höheres im OT 
n>h*nd' Daher Sm? Wmdenergieanlagen am und insbesondere im Wald mit Brandmeldeein- 
fahrt^wp611 au!zustatten- .Ber E,nbau von Selbstlöschanlagen wird daher empfohlen Die Zu- 
zu^aTnP Pp USSr 9anzjahn? fur die Feuerwehr erreichbar und befahrbar sein sowie eine 
7u Sn w Gh tmaS?6 von 16 1 und eine Achslast von 101 tragen können. Die Zufahrten 
3 5n m ^'"denar9|®anlagen müssen in der Regel eine lichte Breite und Höhe von jeweils

b 0,6 E|9entumeroder Betreiber von Windenergieanlagen sind verpflichtet alle 
nndTpf'hen or9an'sato.r,schen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere betriebliche Alar’m- 
aafd7SäIpnrHna^VehrP T6 aufzustellen und fortzuschreiben, die mit den Alarm- und Ein-
bSto Und d6n auderen 3n d6r Gefahrenabwehr beteiligten Stellen im
Einklang stehen. Jede Planung muss Hinweise auf die Erreichbarkeit der nächst stationier­
tet SSniNT^nq^f ".HohRenre.ttun9" oder einer vergleichbaren Organisation enthal-' 
ten. Gemäß DIN 14096 ist eine Brandschutzordnung zu erstellen. Alle Firmen die Arbeiten
trUhir ,nIhe7r Windenergieanlage durchführen, müssen in der Lage seh bei Gefahr MiF 
an^np^N? tr der Anla9e zu retten- Sämtliche Anlagen sind gemäß dem Windenergie- 
\A/inH N0 f^Abc01ATavl0nSSyStem (WEA-NIS) des "Arbeitskreises für Sicherheit in der 9 
Windenergie (AkSiWe) oder anderen adäquaten Notfallsystemen (z.B. Björn-Steiger- 
Stiftun) zu kennzeichnen und in einem Kataster, das relevante Daten wie Standort/Ge­
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markung, UTM-Koordinaten, Nabenhöhe, Rotordurchmesser etc. enthält, zu katalogisieren.

8. Aus Gründen des Erhaltes der Bestandesstabilität sind mindestens 15 m Abstand zwischen 
der standörtlich bedingt maximal erreichbaren Höhe der Bäume und dem unteren Rotorblat­
tende zu gewährleisten. Nabenhöhen unter 100 m sind daher im Wald grundsätzlich nicht zu 
empfehlen da wir von einem maximalen Höhenwachstum der Bäume von 40 m ausgehen. 
Entscheidend ist, dass der tiefste Punkt des Rotorblattes mindestens 55 m über Gelande- 
oberkante liegt. Der Anlagentyp erfüllt diese Voraussetzungen.

Die baubedingten Rodungen im Zuge der Errichtung der Windkraftanlage für Zuwegung 
Fundament und Aufbauflächen sind grundsätzlich durch Ersatzaufforstungen gemäß § 14 
LWaldG flächengleich auszugleichen. Sollten von der Rodung Flächen betroffen sein, die mit 
staatlichen Fördermitteln aufgeforstet wurden, sind diese Fördermittel zurückzuahlen.

Für genehmigte Waldinanspruchnahmen ist eine Ersatzaufforstung im Naturraum Moseleifel 
/ Östliche Hocheifel mit Forstamt Cochem auf aufforstungsfähigen Flächen nachzuweisen. 
Rodungsmaßnahmen dürfen erst durchgeführt werden, wenn die öffentlich-rechtlichen Ge­
nehmigungen für die Errichtung der Windkraftanlagen bestandskräftig vorliegen. Diese sind 
dem Forstamt Cochem vorzulegen.

Der Antragsteller hat dem Forstamt Cochem nach Abschluss der Bauarbeiten die exakte 
Rodungsfläche nachzuweisen und entsprechende Umwandlungsgenehmigungen -wenn die 
endgültig festgestellte Rodungsbilanz von den beantragten Rodungsflächen divergieren 
beim Forstamt Cochem zu beantragen. Die Forstbehörde behält sich vor, nach einer exakten 
Vermessung der Rodungsflächen zusätzliche flächengleiche Ersatzaufforstungen nachträg­
lich einzufordern.

VI. Luftverkehrsrechtliche Nebenbestimmungen
Die Windkraftanlage darf eine maximale Bauhöhe von 587,00 m über NN nicht überschrei­
ten. Nach Errichtung der Anlage ist die Einhaltung der Bauhöhe durch die Einmessung eines 
öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs nachzuweisen.

Die Errichtung der Windkraftanlagen erfordert Tages- und Nachtkennzeichnungen.

Für Hip Tanpskennzeichnung sind die Rotorblätter jeder Windkraftanlage weiß/grau und im 
äußeren Bereich durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge (außen beginnend 6 m orange rot - 6 
m weiß/grau - 6 m orange/rot) zu markieren. Hierfür sind die Farbtone Verkehrsweiß (RAL 
9016), Grauweiß (RAL 9002), Lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), Verkehrsorange 
(RAL 2009) oder Verkehrsrot (3020) zu verwenden. Um den erforderlichen Kontrast herzu­
stellen sind Weiß mit Orange und Grautöne mit Rot zu kombinieren. Die Verwendung ent­
sprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. Die äußersten Farbfelder müssen orange/rot
sein.

Am geplanten Standort können alternativ auch weiß blitzende Mittelleistungsfeuer mit einer 
mittleren Lichtstärke von 20 000 cd + 25 % (Typ A gemäß 1CAO Anhang 14, Band 1, Punkt 
6 3 3) in Verbindung mit einem 3 m hohen Farbring orange/rot am Mast (bei Gittermasten 6 
m) beginnend in 40 + 5 m Höhe über Grund und je einem Farbfeld orange/rot von 6 m Lange 
an den Spitzen der Rotorblätter eingesetzt werden. Die weiß blitzenden Mittelleistungsfeuer 
dürfen nicht durch den Rotor verdeckt werden.

Die Nachtkennzeichnung soll aus Hindernisfeuern an den Blattspitzen (Blattspitzenhindernis­
feuer jeweils 10.cd) in Verbindung mit einem Hindernisfeuer (10 cd) auf dem Maschinen-
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86
hausdach bestehen. Bei dieser Ausführung muss durch Steuereinrichtungen sicheraestellt 
riprrqen’i<daShtimmer daS hochste Blatt in eir|em Bereich + 60° (bei 2-Blattrotoren + 90°) von 
beleuchten “ 9emeSSen be,eUCh'et 'St Bei S,i"stand Rotore s'"d alle Sptee^zu

F^üerW-rTt angebracht werden durch Gefahrenfeuer (2000 cd)

übLra°genblaHSPitZe ^ daS Gefahrenfeuer um bis zu 50 m. das Feuer W, rot um max. 65 m

RirhmnnShth™1 ?a^h,) 1° ZU '"stallieren dass immer mindestens ein Feuer aus jeder 
R htb ISt‘ Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt werden jeweils versetzt
Llist zu bfafhtrH"8^ - nÖti9enfalls aL|f Aufständerungen HingSÄ^S 

^t zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben 
werden Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer einer Windkraftanlaqe
^ rot-fsfdL Tp^?.aS^niChh8dU^^^h einen FIÜgel des Rotors verdeckt sind- Für da" Feuer • 
W-rot ist die Taktfolge 1s hell- 05 s dunkel- 1s hell-1,5 s dunkel einzuhalten.

Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltunq auf die al-

mit 5 % Ausfallwahrsdfe^lichke^a^szutauscl^e^^1711^61 Smd Erre'chen des Punktes

sholeSum^Mem"939""6 mUSS -Ch di8 BefeUerUng aUt0matisch adf ein

^Sd?rrU7pSfmfÜr die B®rechaun9 der notwendigen Kapazität einer Ersatzstromversorgung 
ist der Zeitraum zugrunde zu legen, den der Anlagenbetreiber benötigt um eine Stromver-9
schreitenW'ederherZUStellen’ 0,6 Zeitdauer der Unterbrechung sollte 2 Minuten nicht über-

Die geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Hindernishöhe zu akti 
kS^ 035 9i,t aUCh Während der BauPhase, wenn noch

Khäne zum Binsatz kommen, sind diese ab 100,00 m über Grund mit einer Taqes- 
zu verseheT9 U ^ ^ h0Chsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer)

WMaftar^nPn ^ WKA errichtet b2w' betrieben sollen diese zu
sirtd^dann zu synchranlsieren5391^16998^38^Werden SChaltZeiten Und Blinkfdlge «<* F-er

der Nennlichtstärke bei weiß blitzenden Mittelleistungsfeuern und/oder 
Gefahrenfeuer ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten 
meteorolog^ohen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den
von Luftfahrthindemtesenn^uSerfo^r^!'9eme'nen ™ Kennzeichnung
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Ausfälle der Befeuerung, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM- Zentra­
le in Frankfurt/Main unter der Rufnummer 069/786 629 bekannt zu geben. Ein Ausfall der 
Befeuerung ist in max. 14 Tagen instand zu setzen! Die erforderliche Veröffentlichung durch 
die NOTAM Zentral ist nur für diesen Zeitraum sichergestellt. Sollte die Instandsetzung in ei­
nem kürzeren Zeitraum erfolgen, ist die gleiche Stelle unbedingt wieder unter der genannten 
Telefonnummer in Kenntnis zu setzen.

Weiter sind die Windkraftanlagen als Luftfahrthindernis zu veröffentlichen. Hierzu ist dem

Landesbetrieb Mobilität (LBM)
Fachgruppe Luftverkehr 
Gebäude 890 
55483 Hahn-Flughafen

die rechtzeitige Bekanntgabe des Baubeginns unter Angabe des Aktenzeichens V 111/19 - 
1903- 56b/09 mit folgenden, endgültigen Veröffentlichungsdaten anzuzeigen.

Name des Standortes (Gemarkung, Flur, Fist.) , „ ... . , rQQOOQl
Geogr Standortkoordinaten (Grad, Min. und Sek. mit Angabe des Bezugsellipsoid [Bessel 
Krassowski oder WGS 84 mit einem GRS-Empfänger gemessen])
Höhe der Bauwerksspitze [m ü. Grund] 
Höhe der Bauwerksspitze [m ü. NN]
Art der Kennzeichnung (Beschreibung)

Des Weiteren ist dem LBM ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer an- 
zugeben, der einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist.

VII. Straßenrechtliche Nebenbestimmungen
1 Es darf keine neue Zufahrt zur K 24 angelegt werden. Die yerkehrliche Erschließung 

muss, wie vorgesehen unter Mitbenutzung des vorgenannten Wirtschaftsweges zur K 24 
bei Station 1,500 als mittelbare Zufahrt erfolgen.

2. Die Sichtdreiecke nach RAS-K-1 im Zufahrtsbereich sind in beide Richtungen der K 24 
bemessen 3,00 m ab der Hinterkante der Fahrbahn, auf einer Lange von je mmd. 150 m 
dauerhaft, insbesondere von sichtbeeinträchtigendem Bewuchs, frei zu halten.

3 Die Zufahrt einschließlich der erforderlichen Eckausrundungen ist auf einer Länge von 
mindestens 10,00 m vom Fahrbahnrand der K24 für die erforderliche Fahrgeometrie des 
Bemessungsverkehrs im Einvernehmen und nach Weisung der Straßenmeisterei Co­
chem bituminös, mit Verbundsteinpflaster oder in gleichwertig gebundener Weise zu be­
festigen, regelmäßig in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und dauerhaft 
nach den anerkannten Regeln der Technik zu erhalten.

4. Die Änderung der mittelbaren Zufahrt (Wirtschaftsweg) zur freien Strecke der K 24 im 
Hinblick auf die mit der Errichtung der Windkraftanlagen verbundene objektiv zulässige 
wesentlich vermehrte und andersartige Nutzung des Weges gilt gemäß § 43 Abs. 3 
i.V.m. § 41 Abs. 1 LStrG als Sondernutzung. 5

5, Die Änderung der Zufahrt wird gemäß § 43 Abs. 3 i.V.m. § 41 Abs. 2 LStrG widerruflich 
erlaubt. Ein Widerruf kommt insbesondere zum Zwecke der Änderung oder Verlegung
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HE
m^chteit ?n Betrach^0rl'e96R einer anderweiti9en ordnungsgemäßen Erschließungs-

/

6. Ist für die Zuwegung über den Wirtschaftsweg eine behördliche Genehmigung. Erlaubnis 
öder dergleichen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften oder eine privatrechtli­
che Genehmigung oder Erlaubnis durch die Gemeinde- bzw. die Verbandsgemeinde­
verwaltung oder den Grundstückseigentümer erforderlich, so hat sie der Antragsteller 
emzuholen.

7' w1aUbrliSThTer£at 9egen en Träger der Straßenbaulast keinen Ersatzanspruch 
bei Widerruf oder bei Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße.

S. Während den Bauarbeiten darf der öffentliche Verkehrsraum der K 24 weder beeinträch­
tigt noch verschmutzt werden. Der Straßenverkehr darf weder behindert noch gefährdet 
werden insbesondere nicht durch Lagern von Baumaterialien und Absteifen von Maschi­
nen und Geraten auf Straßeneigentum.

9. Für die Sondemutzung kann gemäß § 47 LStrG eine Gebühr erhoben werden Die Fest-
dKe,r,?.0odTUtZUn9s9ebühr erf0|g‘ durch gesonderten Bescheid des Landesbe- 

tnebs Mobilität Cochem-Koblenz.

10 wtesentra9Steller Wird ausc::,rückllc,1 auf die Bußgeldvorschriften des § 53 LStrG hinge- '

11 ■ Anetronrf!tlmi9UH9 bZW‘ if“™3 für die Ausübung der Sondernutzung gilt nur für den
n S!'re Rechtsnachfo|ger. soweit diese Eigentümer oder Nutzungsbe- 

inn^hifh0 G.rdSttUCke.S S'nd' Der Rechtsnachfo|ger hat der Straßenbauverwaltung 
rjEf V°nc3 M°nate!1 die Rechtsnachfolge anzuzeigen. Bis zur Anzeige bleibt auch 
der bisherige Sondernutzungsausübende verpflichtet.

1Z Alle im Zusammenhang mit dem Bestand und der Ausübung der Sondemutzung sich er­
gebenden Mehraufwendungen und Schäden sind der Straßenbauverwaltung zuereet-

he^dTr NntpPrhÜ^en df 'nf0l9e der Benutzun9 oder der Herstellung, des Beste-
i^ * tUn9’ d6r Anderung oder der Beseitigung der Zufahrt gegen die Straßen- 

hpt i^l9 oder gegen einen fur diese tätigen Bediensteten geltend gemacht werden
ua td nErlU niSHnehme;d,eGtraßenbaUVeWaltUng und den betroffenen Bediensteten frei­

zustellen, es sei denn, dass diesen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

diensteteJfzu05 1 St6hen ^ dem VerkehrssicherungsPfl'chtigen und seinen Be-

13’ ^rhEHlaUhniSneDhmer 'St verPflichtet, Verunreinigungen der Kreisstraße, die im Zufahrtsbe­
reich durch die Benutzung verursacht werden, unverzüglich aufseine Kosten zu beseitigen.

14. Die Erlaubnis erlischt durch Widerruf. Aufgabe der Nutzung oder wenn von ihr binnen 2
dPr Tt lUn9o?eo Bauvorbescheides kein Gebrauch gemacht wird. Die Aufgabe 
er Nutzung ist der Straßenbaubehörde unverzüglich anzuzeigen.

15’ hingfwaeUsbenniSnehmer ^ We'ter ^ f0'9ende Vorschriften des Landesstraßengesetzes 

§ 41 Abs. 3
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Der Erlaubnisnehmer hat dem Träger der Straßenbaulast alle Kosten zu ersetzen, die 
diesem durch die Sondernutzung entstehen. Er hat auf Verlangen der Straßenbaubehör­
de die Anlagen auf seine Kosten zu ändern. Bei Erlöschen oder Widerruf der Erlaubnis 
sowie bei Einziehung der Straße kann der Träger der Straßenbaulast auf Kosten des Er­
laubnisnehmers die Anlagen entfernen und den benutzten Straßenteil in einen ord­
nungsgemäßen Zustand versetzen oder von dem Erlaubnisnehmer diese Maßnahme in­
nerhalb angemessener Frist verlangen. Der Träger der Straßenbaulast hat Anspruch auf 
angemessene Vorschüsse und Sicherheiten.

Der Erlaubnisnehmer hat die in Ausübung der Sondernutzung herzustellenden Anlagen so 
zu errichten und zu unterhalten, dass sie den gesetzlichen Vorschriften, den Anforderungen 
der Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. Arbeiten 
an der Straße bedürfen der Zustimmung der Straßenbaubehörde.

VIII. Denkmalschutz
Es besteht die Möglichkeit, dass bei Erdarbeiten archäologische Befunde und Funde (wie Mau­
ern Erdverfärbungen, Knochen und Skeletteile, Gefäße oder Scherben. ^I|'ze£^n.d E,®e^e' 
genstände usw.) zutage treten. Daher ist der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhelnland-pfalz> 
Direktion Archäologie -Koblenz, Niederberger Höhe 1,56077 Koblenz der Beginn der Erdarbei- 
ten rechtzeitig (zwei Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon wahrend der Erdarbei- 
ten die archäologischen Befunde und Funde erkannt und fachgerecht aufgenommen werden

können..
Die örtlich eingesetzten Firmen sind entsprechend zu belehren. Etwa zu Ta9e ko,I!^^de 
archäologische Funde (wie Mauern, Erdverfärbungen, Knochen undSkelettteile Gefäße oder 
Scherben Münzen und Eisengegenstände usw.) unterliegen gern. §§ 16-21 Denkma Schul­
gesetz Rheinland-Pfalz der Meldepflicht. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, 
Direktion Archäologie -Koblenz, Niederberger Höhe 1,56077 Koblenz ist unter der Rufnummer 
0261/66753000 zu erreichen.

Begründung:
Mit Antrag vom 04.02.09, geändert durch Antrag vom 29.06.2009, eingegangen am 08.07.2009, 
haben Sie die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur prrUh^n9 einer 
Windkraftanlage beantragt. Gemäß § 19 BImSchG in Verbindung mit der 4. BImSchV war im 
vorliegenden Fall ein vereinfachtes Verfahren durchzufuhren.

Die Genehmigungsbedürftigkeit der beantragten Anlagen ergibt sich aus § 4 Abs. 1 BImSchG 
und § 19 BImSchG in Verbindung mit § 1 der 4. BImSchV und Nr. 1.6, Spalte 2 des Anhangs der
4. BImSchV.

Die Zuständigkeit der Kreisverwaltung Cochem-Zell ergibt sich aus § 1 Abs. 2derLandesverord- 
nung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes vom 14.06.2002 (GVBI.
5. 280) in der zur Zeit geltenden Fassung.

Die gemäß § 3 c Abs. 1, Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgte 
Vorprüfung hat ergeben, dass durch die Verwirklichung des Vorhabens keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Somit war eine Umweltvertraglichkeitspru-
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38fung nicht erforderlich.

Die Zulässigkeit der Nebenbestimmungen ergibt sich aus § 12 BImSchG Die Nebenbestim 
vTra^unSnS ^ Verhä,t"ismä^ ™ ^ Erfüllung der Genehmigungs-

Der Standort der Windkraftanlage befindet sich in einem Hauptvogelzugkorridor für Kraniche
Urtl?ri^'nh den dorIschon In Nord-Süd-Ausdehnung vorhandenen Sperrriegel. Nach dem 
Urteil des Oberyerwaltungsgenchts Rheinland-Pfalz vom 02.02.2006, 1 A 11312/04 OVG) steht 
damit dem Vorhaben der Vogelzug als öffentlicher Belang i.S.v. § 35 Abs 3 Ziff 5 BauGB dem
?0937/06 OVGntfeTn’ °berverwaltun9sgericht hat jedoch mit Urteil vom 20.12.2007 1 A 
lOgST/Oe.QVG -festgestellt, dass potentielle Beeinträchtigungen des Kranichzuqs durch oeeio- 
nete Vermeidungsmaßnahmen -wie Kranich-Monitoring und Abschaltung von Windenerqieanfa 
gen- abgewendet werden können und damit insoweit entgegenstehende Belange des Vooel 
dunn^aUSHUSChließen Sind- Demzufo|ge hält das Geriet es für erfordernch ^e Vermei
schlusTdes^undewp^waif ^ebenbeMmmUn^ ZUr Genehmi9ung aufzunehmen. Nach dem Be- 

rtoc NI Btund®s>'erwa|tungsgenchts vom 09.05.2006 kann die Frage, ob ein Vorhaben Be-
Grundfanp rtplUrSChUtZeSj;S’V' I 35 AbS‘ 3 Satz 1 Nr 5 BauGB beeinträchtigt, nur auf der 

hdH 9 h gegenwärtigen Standes der wissenschaftlichen Erkenntnis beurteilt werden
Vnnpi? S^nd wissenschaftlichen Erkenntnis kann die Beeinträchtigung des
findTrhpWinnl ftdeISCh a9’ Gegenwind und/oder Nebel durch im Hauptvogelzugkorridofbe- 

W,ndkraftan a9an nicht ausgeschlossen werden. Eine konkrete Benennung von 
Schwellenwerten für Nebel, Wind und Niederschlag kann wegen noch fehlender Grundlaoenfor 
schung jedoch nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft nicht erfotaen

der dss

Allgemeine Hinweise:

Bimlrh?nnil!w9UnS>,er9eht un^schadet behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 
BImSchG nicht von ihr eingeschlossen werden. ”

Unabhängig von der in diesem Bescheid festgesetzten Frist erlischt die Genehmiqunq wenn die
Ate 1 nTSsTgi Dilrrmsh°nmehralsdreiJahrennichtmehrbetriebenist(§ 18
aufgehoben wird ß 18 Ab" 2 B^SchG)"9 SCh' ^ S°Weit daS G-ab-i9dngserfordemis

Coit9nHndJ B,mSchG sind Sie verpflichtet, jede Änderung der Lage der Beschaffen-
hpJnrdmrt h6S ^Anlage, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird einen Monat
bevor mit der Änderung begonnen werden soll, der SGD Nord, ReGA Trier sdKh an

- § 10 Abs'1 sab 2 B'mSchG 

Pfiichten^eizufügen S^m^chG)!"9 ^ aUS § 5 AbS' 3 B'mSchG er9ebende" ■
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Kostenfestsetzunq:

Für die Erteilung dieser Genehmigung werden aufgrund des Landesgebührengesetzes für 
Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 03.12.1974 (GVB1. S. 578) in Verbindung mit der Landesverord- 
nunq über die Gebühren im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten - Be­
sonderes Gebührenverzeichnis - vom 31.03.1993 (GVBI. S. 171 ff.), jeweils in der zur Zeit ge- 
tenden Fassung, folgende Gebühren und Auslagen erhoben:

Immissionsschutzrechtliche Gebühr 
Gebühren und Auslagen für die Mitwirkung 
von Fachbehörden;
. Struktur- und Genehmigungsdirektion 

Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 
Koblenz

- Untere Bauaufsichtsbehörde

20.651,75 EUR 

974,20 EUR

500,00 EUR

Untere Landespflegebehörde 
Landwirtschaftskammer 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 
-Referat Luftverkehr- 
Landesbetrieb für Straßen- und Verkehr

192,75 Euro
109.00 Euro
300.00 Euro

20,00 EUR

sonstige Auslagen:
- Porto 3,09 EUR

Summe: 22.750,79 EUR

Sie sind gemäß § 13 Abs. 1 Ziffer 1 LGebG zur Zahlung dieser Gebühren und Auslagen ver­
pflichtet. Die Voraussetzungen für eine Gebührenfreiheit nach den §§ 7 und 8 LGebG liegen
nicht vor.
Bitte überweisen Sie daher den Gesamtbetrag in Höhe von 22.750 09 EUR unter Angabe der 
Anordnungsnummer 12020382 und der Haushaltsstelle 5.6.1.0.1.431200 innerhalb 
nächsten vier Wochen auf eines der auf Seite 1 dieses Bescheides angegebenen Konten der
.Kreiskasse Cochem-Zell.

Die Berechnung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsgebühr erfolgt auf der Grund­
lage der unter den Nrn. 4.1.1 ff. des Besonderen Gebührenverzeichnisses vorgegebenen Ge­
bührenrahmen. Gemäß § 9 LGebG sind bei der Festsetzung der Gebühren auf der Grundlage 
von Rahmensätzen zu berücksichtigen

der mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand, soweit Aufwendungen nicht als
Auslagen gesondert berechnet werden, und .. fr^an
die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der Amtshandlung für den

Zur Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes oder des sonstigen Nutzens der Amtshand­
lung für den Gebührenschuldner sollen nach einer Vorgabe des Ministeriums für Umwelt und 
Forsten grundsätzlich die Errichtungskosten für die beantragte Anlage zugrunde gelegt werden.

Im vorliegenden Fall ergibt sich danach eine immissionsschutzrechtliche Genehmigungsgebühr 
in Höhe 1,00 v.H. der Errichtungskosten.
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Rechtsbehelfsbelehrung-

weä^n^Der W^^rspruch^s^bei^er Kre^venJal?113^5^30^ ®e^ann*9a*3e Widerspruch erhoben 
chem, schriftlich oder zu^nI^ Cochem-Zell, Endertplatz 2, 56812 Co-

wenn der
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag >* V 

/Kr?- y\
. i

u
?i~' J 'I

- S1 J '}
Thorsten Loosen "

(A 4)72 *i.,

kJ
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz 
Stresemannstr. 3-5 
56068 Koblenz

IBM Cochem-Koblenz 
Ravenestr. 50 
56805 Cochem

L IBM Rheinland-Pfalz 
- Referat Luftverkehr - 
Gebäude 890 
55483 Hahn-Flughafen

\ Wehrbereichsverwaltung West 
’ -Außenstelle Wiesbaden- 

Postfach 5902 
65189 Wiesbaden

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 
Referat 10214 
Kaiser-Friedrich-Straße 1 
55116 Mainz

Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
t Bahnhofstr. 47 

56759 Kaisersesch

Sehr geehrte Damen und Herren,

dpn beioefüoten Abdruck unseres Genehmigungsbescheides übersenden wir mit der Bitte um 
Übewachu^nghinsichtlich der aufgrund Ihrer Stellungnahme in den Genehmigungsbescheid 
aufqenommenen Nebenbestimmungen. Wir bitten um Mitteilung, wenn Sie im Rahmen Ihrer 
Überwachung feststellen, dass Nebenbestimmungen nicht beachtet bzw^erfullt werden. 
Zusatz für die SGD Nord; ein Ordner Antragsunterlagen wird nachgereicht.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Thorsten Loosen

8. Frau Toenneßen zur Kenntnis.
9. Herrn Knigge zur Kenntnis.
10. Wvl.


